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A. Militärische Angriffe auf Kernkraftwerke 
als konkrete Gefahr 

I. Kernkraftwerke und die Gefahr des massiven und unkontrollierten 
Austritts von radioaktivem Material- die Katastrophe von 

Tschernobyl 

Die bahnbrechenden Erkenntnisse der modemen Nuklearphysik und der 
massive, während des Zweiten Weltkrieges mit größtem intellektuellem und 
materiellem Aufwand betriebene Einsatz zu ihrer rüstungstechnischen An-
wendung eröffneten nach Kriegsende die Möglichkeit einer neuen Form der 
Elektrizitätserzeugung, namentlich die Gewinnung von elektrischem Strom 
aus der Kernkraft.) Dabei wird bekanntlich die im Wege einer geregelten, sich 
selbst erhaltenden Kettenreaktion von Kernspaltungen eines Kernbrennstoffs 
(Natururan, angereichertes Uran, Plutonium) in der Form von WänDe anfal-
lende Kernenergie zum Antrieb von Dampfturbinen verwendet, die ihrerseits 
Elektrizität erzeugen, die in das allgemeine Stromverteilernetz eingegeben 
wird. Herzstück eines Kernkraftwerks ist der Reaktor, in dem die nukleare 
Kettenreaktion abläuft und der in der Stromerzeugung jene Funktion ausübt, 
die bei konventionellen kalorischen Kraftwerken der Feuerung des Dampfkes-
sels zukommt. 

Die ersten Kernkraftwerke gingen um die Mitte der fünfziger Jahre in Be-
trieb2 und in den nachfolgenden Jahrzehnten kam es zu einer ständigen und 
weltweiten Zunahme des Bestandes solcher Anlagen, sowohl in den westlichen 
Industriestaaten und den Staaten des damaligen Ostblocks als auch in tech-

I Die Möglichkeit, das Prinzip der Kernspaltung für die Elektrizitatserzeugung ein-
zusetzen, wurde bereits unmittelbar nach dessen Entdeckung erkannt. Im Rahmen des 
von der U.S. AtOlniC Energy Commission nach Kriegsende durchgeftlhrten Programms 
zwn Einsatz der kontrollierten Kernspaltung kam es 1951 erstmals dazu, daß ein Kern-
reaktor für die Elektrizitatserzeugung eingesetzt wurde, und zwar auf einem Versuchs-
gelande in Arco, Idaho (viI. Goldschmidt, The AtOlniC Complex, S. 6 und S. 243). 

2 Das erste Kernkraftwerk - mit einer Leistung von 5 Megawatt - wurde als Pilotan-
lage in Obninsk in der damaligen Sowjetunion errichtet und ging 1954 in Betrieb; es 
folgte 1956 die britische Anlage von Calder Hall mit einer Leistung von 35 Megawatt 
und 1957 das erste amerikanische Kernkraftwerk in Shippingport, Pennsylvania, mit 
einer Leistung von 60 Megawatt (vgl. Goldschmidt, S. 245 f. und S. 266 fl). 
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nisch fortschrittlichen Entwicklungsländern.3 Wenn auch als Folge der in den 
siebziger Jahren angelaufenen Protestbewegungen4, nach dem Unfall in der 
Anlage von Three Mile Island (29. März 1979) und insbesondere nach der 
Katastrophe von Tschernobyl (26. April 1986)5 in zahlreichen Staaten von der 
Errichtung weiterer Kernkraftwerke oder überhaupt von der nuklearen Strom-
erzeugung Abstand genommen wurde,6 setzte sich diese Zunahme - wenn auch 
verlangsamt - bis heute fort. 7 Gegenwärtig sind weltweit - in insgesamt 30 
Staaten - über 430 Kernreaktoren zur Erzeugung von Elektrizität in Betrieb,8 
die teils als Einzelanlagen eines Kraftwerks und teils in mehreren zu einem 
Kraftwerk zusammengefaßten Anlagen errichtet sind.9 Zusammen kommen 

3 Das erste indische Kernkraftwerk (Tarapur) ging 1964 in Betrieb (vgl. IAEA, 
Nuclear Power Reactors in the World, Ausgabe April 1995, S. 27). 

4 Die ProtestbewegWlg gegen die nukleare StromerzeugWlg entstand in den Verei-
nigten Staaten von Amerika; ihre Ursprünge gehen auf die zweite Hälfte der Sechziger-
jahre zurück, wobei anfangs die Sorge um die übermäßige ErwännWlg von Flüssen 
durch aus Kernkraftwerken abgeleitetes Kühlwasser im Vordergrwtd stand (vgl. Gold-
schmidt, S. 332 f.). 

5 Siehe hierzu Wlten S.16 ff. 

6 Italien ist bisher der einzige Staat, dessen Energiewirtschaft die bereits laufende 
Stromproduktion aus der Kernkraft einstellte. Die Frage der Inbetriebnahme eines 
fertiggestellten Kernkraftwerks wurde in Österreich zum Gegenstand einer Volksab-
stimmWlg am 5. November 1978, nach deren Ausgang die nukleare StromerzeugWlg im 
Inland mit BWldesgesetz Wltersagt wurde. 

7 Im Jahr 1994 gingen je ein neuer Reaktor der Kernkraftwerke Guandong in China, 
!kata, Monju Wld Onagawa in Japan, Yonggwang in der Republik Korea Wld Laguna 
Verde in Mexiko in Betrieb (vgl. IAEA, Nuclear Power Reactors in the World, Ausga-
be April 1995, S. 14), Wld im Jahr 1995 ein weiterer Reaktor in Yonggwang sowie 
jeweils ein neuer Reaktor der Kernkraftwerke Kakrapar in Indien, Sizewell in Großbri-
tannien Wld Zaporozhe in der Ukraine. Im Mai 1996 wurde das erste rumänische 
Kernkraftwerk Cernavoda in Probebetrieb genommmen. 

8 Kernkraftwerke werden gegenwärtig in den folgenden Staaten betrieben: Argenti-
nien, Armenien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Großbritannien, Indien, Japan, Kanada, Kasachstan, Republik Korea, Litauen, 
Mexiko, Niederlande, Pakistan, Rumänien (s. oben Fn.7), Rußland, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, 
Ukraine, Ungarn Wld Vereinigte Staaten von Amerika (vgl. IAEA, Nuclear Power 
Reactors in the World, Ausgabe April 1995, S. 8 f. Wld 18 f.). 

9 Die Zahl der Kernkraftwerke mit mehreren Reaktoren überwiegt heute die Zahl 
der Kernkraftwerke, die nur mit einem Reaktor ausgestattet sind; in Kanada befmden 
sich immerhin je ein Kernkraftwerk mit acht Wld mit sieben Reaktoren, in Bulgarien 
Wld in Japan je eines mit sechs Reaktoren, während etwa in Deutschland die MehrzalIl 
der Kernkraftwerke mit nur einem Reaktor ausgestattet ist (vgl. IAEA, Nuclear Power 
Reactors in the World, Ausgabe April 1995, S. 21 ff.). 
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sie fiir über 16,8 %10 der globalen Elektrizitätseneugung auf, wobei in einer 
Reihe von Staaten der Anteil der Kernkraftwerke an der nationalen Elektrizi-
tätserzeugung wesentlich höher ist. 11 

Daß mit der nuklearen Stromeneugung Gefahren fiir das Leben und fiir die 
Gesundheit des Menschen verbunden sind, stand nie in Zweifel und war von 
Anfang an Gegenstand technischer Vorkehrungen und Regelungen, die unter 
dem Begriff der nuklearen Sicherheit zusammengefaßt sind.12 Es gehört zum 
Wesen der Kettenreaktion, daß sich während des Verlaufs in dem eingesetzten 
Material radioaktive Stoffe bilden, und zwar als Produkte der Kernspaltung 
(radioaktive Spaltprodukte) und durch die Aufnahme von Neutronen als soge-
nannte Aktivierungsprodukte. Dies gilt sowohl fiir die explosive Kettenreakti-
on im Sprengsatz von Kernwaffen - deren zerstörende Wirkung auch in der 
Freisetzung der radioaktiven Stoffe besteht - als auch fiir die geregelte Ketten-
reaktion im Reaktor.13 Die radioaktive Eigenschaft der in der nuklearen Ket-
tenreaktion gebildeten radioaktiven Stoffe besteht darin, daß ihre Atomkerne 
sich in einem Zustand des Zerfalls befinden und Strahlen aussenden, die aus 
positiv oder negativ geladenen Teilchen bestehen (Alpha- und Betastrahlen), 
oder die einen hochenergetischen, kurzweIligen und elektromagnetischen 
Charakter nach der Art der Röntgenstrahlung aufweisen (Gammastrahlen). 
Diese Strahlen sind ionisierend, d.h. sie bewirken bei den Atomen und Mole-
külen, auf die sie treffen, die Aufnahme oder die Abgabe von Elektronen und 
dadurch deren Umwandlung zu Ionen. Bei der Einwirkung ionisierender 
Strahlen auf lebendes Gewebe können Moleküle dieses Gewebes 

10 Siehe IAEA, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 
2015, Ausgabe Juli 1995, S. 21. 

11 Der größte Anteil der Kernkraftwerke an der nationalen ElektrizitatserzeugWlg 
fmdet sich gegenwärtig mit 76,4 % in Litauen; es folgen Frankreich mit 75,3 %, Belgi-
en mit 55,8 %, Schweden mit 51,1 %, die Slowakei mit 49,1 %, Bulgarien mit 45,6 %, 
Ungarn mit 43,7 %, Slowenien mit 38 %, die Schweiz mit 36,8%, die Republik Korea 
mit 35,5 %, Spanien mit 35 %, Ukraine mit 34,2 %, Japan mit 30,7 %, Finnland mit 
29,5 %, Deutschland mit 29,4 %, die Tschechische Republik mit 28,2 %, Großbritan-
nien mit 25,8 % Wld die Vereinigten Staaten von Amerika mit 22 % (vgl. IAEA, Ener-
gy, Electricity Wld Nuclear Power Estimates for the Period up to 2015, Ausgabe Juli 
1995, S. 12 f.). 

12 Vgl. den Überblick über VeröfTentlichWlgen der lAEO im Bereich der nuklearen 
Sicherheit in: IAEA, Nuclear and Radiological Safety 1980 - 1994, Ausgabe vom Juni 
1995. Zuletzt wurde im Rahmen der lAEO das Übereinkommen über die nukleare 
Sicherheit verabschiedet Wld am 20. September 1994 zur UnterzeichnWlg aufgelegt 
(IAEA-Dok. INFCIRC/449), das zur Beachtung bestimmter Grwtdsätze im Bereich der 
nuklearen Sicherheit verpflichtet; vgl. hierzu Jankowitsch, The Convention on Nuclear 
Safety, Nuclear Law Bulletin No. 54 (Dezember 1994), S. 9 - 18. 

13 Vgl. - auch ft1r das folgende - Patterson, Nuclear Power, S. 25 fT. 
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